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RS OGH 1988/12/22 8Ob49/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1988

Norm

KO §83

Rechtssatz

Die Entscheidung darüber, ob die gegen die Masse geltend gemachte Forderung zu befriedigen ist oder ob ihre

Liquidierung aus was immer für einem Grund, auch aus dem ihrer mangelnden Qualität als Masseforderung, zu

verweigern ist, fällt als typische Maßnahme der Geschäftsführung in die Zuständigkeit des Masseverwalters (so schon 5

Ob 332/87).
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